
 
 
Wahl der Vorstände und Schlichtungsausschüsse der Verwaltungsbezirke der 
Ärztekammer Westfalen-Lippe 2015/2020 
 
Termingemäße Aufstellung über den Verlauf der Wahl, die bis 24.3.2015 durchgeführt sein muss. 
Osterferien 29.3.2015 – 12.4.2015 
 
Wahltermin 09.03.2015 bis 18.03.2015 
 
1. Wahlbekanntmachung des Kammervorstandes 82. Tag vor dem Wahltermin 
 bis 17.12.2014 
  
Gem. § 16 a) der Wahlordnung muß diese 1. Wahlbekanntmachung enthalten:  
  
1. Ort und Zeit der Auslegung der Wählerverzeichnisse (§ 7 1.)  
  
2. Die Fristen für Einsprüche (§ 7 2.)  
  
3. Die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen unter Angabe der 

Einreichungs- und Beschwerdefristen (§ 8 1. und 8.) 
40. Tag  
spätestens 28.01.2015, 18.00 Uhr 

  
4. Beginn und Ende der Wahl (§§ 5 1. und 11 1.)  
  
Wählerverzeichnisse - 81. - 66. Tag 
Auslege- und Einspruchsfrist 18.12.2014 bis 02.01.2015 
(§§ 5 2., 7 1. und 2.)  
  
Schluß der Auslegung der Wählerverzeichnisse und Schluß der Einspruchsfrist 
durch Wahlberechtigte (§ 7 1. und 2.) 

 
am 02.01.2015 

  
Einspruchsentscheidungen durch Wahlausschüsse gegen die Wählerverzeichnisse 
(§ 7 4.) 

65. Tag 
 

  
Abschluss der Wählerverzeichnisse durch den Wahlleiter(§ 7 6.) 
(Mitteilung an Kammervorstand über Anzahl der Wahlberechtigten 

52. Tag 
bis 16.01.2015 

  
  
2. Wahlbekanntmachung 42. Tag 

bis 26.01.2015 
  
Gem. § 16 b muß diese 2. Wahlbekanntmachung enthalten:  
  
1. Die endgültige Zahl der wahlberechtigten Kammermitglieder 
 (§ 7 6.) 

 

  
2. Die Zahl der in den einzelnen Wahlbezirken zu wählenden 

Vorstandsmitglieder 
 

  
Vorlage der Wahlvorschläge bei den Wahlleitern (§ 8 1.) 40. Tag  

bis spätestens 28.01.2015,
 18.00 Uhr 

  
  
Entscheidung der Wahlausschüsse über Zulassung von Wahlvorschlägen (§ 8 6.)  

33. Tag bis 04.02.2015 
  
Mitteilung über Zulassung der Wahlvorschläge an Vertrauensmann (§ 8 7.) 
(Durchschrift an Kammervorstand) 

 
32. Tag bis 05.02.2015 



  
Beschwerdeeinlegung gegen die Entscheidung des Wahlausschusses durch 
Vertrauensmann (§ 8 8.) 

 
27. Tag bis 10.02.2015 

  
Beschwerdeentscheidung durch Kammervorstand (§ 8 9.) in Sitzung 11.2.2015  17. Tag bis 20.02.2015 
  
3. Wahlbekanntmachung 14. Tag bis 23.02.2015 
  
Gem. § 16 c) der Wahlordnung müssen in dieser Wahlbekanntmachung die 
zugelassenen Wahlvorschläge (§ 8 10.) bekanntgegeben werden. 

 

  
Verschickung der Stimmzettel (§ 10) 03. Tag bis 06.03.2015 
  
W a h l t e r m i n    (§ 11 1.) 09.03 bis 18.03.2015 
  
Feststellung des Wahlergebnisses in den Wahlbezirken und Mitteilung an 
den Kammervorstand (§ 11 4.) 

 
am 21.03.2015 

  
(Die Wahlausschüsse müssen an diesem Tage nach 12.00 Uhr zusammentreten 
(§§ 11 4./12/13/14 1.) 

 

  
Zusammentreten des Kammervorstandes 
(§§ 14 2. und 15) 

 
am 25.03.2015 

  
Der Kammervorstand stellt in dieser Zusammenkunft den Text der 
Veröffentlichung über das Ergebnis der Wahl in den Wahlbezirken zusammen. 

 

  
Gem. § 15 müssen die gewählten Bewerber benachrichtigt und aufgefordert 
werden, innerhalb von 10 Tagen schriftlich zu erklären, ob sie die Wahl 
annehmen. 

 

  
Bekanntmachung des Wahlergebnisses - 
(durch Vorstand in der Sitzung am 25.3.2015 

 

  
Einspruchsfrist gegen die Rechtsgültigkeit der Wahl durch Wahlberechtigte (§ 17 
1.) 

 
14 Tage nach Veröffentlichung 

  
 
 
 
 
 
Münster, 23.06.2014 
Sch/qui 
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